
Service-Center (SC)

Leistungsgewährung (LG)

Eingangszone (EZ)
Arbeitsvermittlung (AV)

Anruf des Antragstellers im SC

Erfragen aller zur BG gehörenden Mitglieder;
 Prüfung, ob diese (>15 J.)  in zPDV und VerBIS erfasst sind

Anlegen eines Rumpf-Bewas
in VerBIS über zPDV

Ab 2009 wird sofort die
Trägerschaft SGB II vergeben

Durchführung einer  Eingangsberatung
Allgemeines

Rechtsfolgenbelehrung (Einladungen, Mitwirkung, Angebote,
Mitteilung von Veränderungen, Ortsabwesenheit, Krankheit etc.)
Zusendung der Merkblätter
Ticket an das virtuelle Postfach der Eingangszone

für Bereich Arbeitsvermittlung
Vervollständigung des Bewas der BG-MG
Zuordnung des virtuellen MA EZ (Betreuer)
Klärung und Dokumentation von Nichtaktivierungsgründen (§ 10)
Klärung und Dokumentation, ob Erwerbstätigkeit >15 h/Woche
Versendung der Arbeitspakete für alle BG-MG >15 Jahre
alle U25-Kunden sollen am nächsten Tag im JC OSL vorsprechen
die Arbeitspakete sind mit vollständigen Bewerbungsunterlagen
(mit Zeugnissen etc.) zur Erstberatung (EB) mitzubringen

für Bereich Leistungsgewährung
Versendung des Antrages Alg II mit Anlagen
Versendung der Blanko-Checkliste
Kennzeichnung des Antrages (SC ausgeh.)

 BG hat
länger als 182 Kalendertage

kein Alg II bezogen
Standardverfahren
- nichtlöschbare WV an den zust. AV
- Fiktiv-Info-Schreiben an LG

Terminversendung durch
zust. AV und Beginn

Integrationsbemühungen

nein

Weiterführung der Vorarbeit des Service-Centers
Allgemeines

Erfassung aller BG-MG über 15 Jahren im Tool "Erfassung_EA“
Setzen einer WV in 4 Wochen zur Prüfung der Leistungsbewilligung

für Bereich Arbeitsvermittlung
Zuordnung des konkreten Bewerberbetreuers
ggf. Dokumentation von Nichtaktivierungsgründen (§ 10)
ggf. Dokumentation, ob Erwerbstätigkeit >15 h/Woche
Vergabe vom Status „nicht gesetzt“ wenn § 10 oder „Asu“ bei
Tätigkeit >15 h/Woche und Abgleich der Telefonnummer für
Erstberatung
sofortige Versendung von Einladungen mit RFB für alle zu
aktivierenden BG-MG, die MDS-Kunden sind und keiner
Vollzeittätigkeit nachgehen - bei U25 telef. Terminvereinbarung
Fristen: U25 zum 5 AT und Ü25 zum 10 AT nach Antragstellung
Info über Meldung und O1 an zust. AV per nichtlöschbarer WV

für Bereich Leistungsgewährung
Erstellung Info-Schreiben -  Kopie an LG zur WV und Nachhaltung

Durchführung der
Antragsannahme

(Mitwirkungsschreiben)

ja

nein

ja

Erstberatung mit dem MG der BG
sollte Kunde nicht erscheinen: O2 mit RFB binnen 5AT
Vervollständigung des Werdeganges mittels Arbeitspaket
Anlage und Besprechung des Arbeitsplatzprofiles
Durchführung des Profilings mit Vergabe einer BetrStufe
Aushändigung O1 mit RFB zum Abschluss EinV binnen
15 AT (U25) und 6 Wochen (Ü25) ab Antragstellung
Eintrag im Tool „Erfassung_EA“

- Nichtaktivierungsgründe gem. § 10 SGB II
- Gründe für die BetrStufe „I“
- Erstellung der erforderl. Werdegangseinträge
- Historienvermerk „Wechsel der BetrStufe“

Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung
Definierung eines Zieles und Festlegung von Maßnahmen;
ggf. Unterbreitung EA bzw. neue O1 für Erstangebot für U25;
Eintrag im Tool „Erfassung_EA“, ggf. O2 binnen 5 AT
Hinweis: auch Kunde mit BetrStufe „I“ erhält eine EinV

Unterbreitung eines Erstangebotes für U25
„Beratungsvermerk Angebot U25"

soweit nicht bereits bei Abschluss der EinV erfolgte;
Eintrag im Tool „Erfassung-EA“Eintrag der Entscheidung im Tool „Erfassung_EA“

Antragsabgabe in
von 5 AT erfolgt

Aushändigung MW-
Schreiben mit Angabe was
fehlt und VerBIS-Doku

Antrag ist
bearbeitungsreif

Antrag ist
bearbeitungsreif

ja

nein  Doku in VerBIS,
Bewilligung

- vorrangig U25-
Ausdruck an EZ

ja

ja

Versandt Mitwirkungs-
schreiben (Frist 5 AT)

Antragsabgabe
in 5 AT erfolgt

Versagung und
Ausdruck an EZ

nein

nein

ja

nein

Anlage 2: Ablauf telefonische Antragstellung


